
Sitzungsvorlage 52/2021 
Planungsausschuss – öffentlich 

am 24.11.2021 in Grömbach 

Tagesordnungspunkt 4  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Antrag des Zweckverbandes Kommunalpark Stuttgart Singen A81 (KOMPASS81) 

auf Änderung des Regionalplans 2015 für die geplante Gewerbefläche „Interkom-

munale Gewerbeentwicklung KOMPASS81“  

Bezug: 04/2021, 10/2021 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss beschließt die Einleitung des Verfahrens zur 7. Änderung des 

Regionalplans 2015 zur Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs und eines Vorrangge-

bietes für die Landwirtschaft auf Gemarkung Empfingen.   

Sachdarstellung/Begründung: 

Der Zweckverband Kommunalpark Stuttgart Singen A81 („KOMPASS81“) hat mit Schreiben 

vom 29.03.2021 die Änderung des Regionalplans 2015 beantragt. Ziel des Antrages ist die 

Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs und eines Vorranggebietes für die Landwirtschaft, 

um eine Gewerbefläche „Interkommunale Gewerbeentwicklung KOMPASS81“ realisieren zu 

können (s. Abb. 1 bis 4).  

Der Planungsausschuss hat am 19.05.2021 (Vorlage 10/2021) dem Antrag des Zweckverban-

des auf punktuelle Änderung des Regionalplans 2015 im Grundsatz zugestimmt. Der Zweck-

verband und die Stadt Horb haben zwischenzeitlich die notwendigen Unterlagen des Antrags 

fertiggestellt. Der Antrag und alle Unterlagen (Gewerbeflächenbedarf bis 2037, Standortalter-

nativenprüfung) wurden mit der Geschäftsstelle als auch mit dem Regierungspräsidium Karls-

ruhe vorab abgestimmt und auf Plausibilität geprüft. Die Unterlagen sind unter folgenden Link 

bis zum 30.11.2021 abrufbar: https://1drv.ms/u/s!AtjyBwLq2VHUgRB-

gG3xT1jVqWaU?e=JQX7qK 

 Der Geltungsbereich des geplanten Gewerbegebiets umfasst insgesamt 52 ha. Ein Zielverstoß 

mit dem Regionalen Grünzug ergibt sich auf 38,8 ha; ein Zielverstoß mit dem Vorranggebiet 

für die Landwirtschaft auf 28 ha. In den nachfolgenden Abbildungen ist zum einen der Plan-

entwurf der 7. Änderung des Regionalplans 2015 (nur Raumnutzungskarte) dargestellt sowie 

weitere Erläuterungskarten zu den von der Änderung in Anspruch genommenen Flächen des 

Regionalen Grünzugs und des Vorranggebietes für die Landwirtschaft. 

Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 
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Abbildung 1: Verbindlicher Regionalplan 2015 und Entwurf der 7. Änderung des Regionalplans 2015 
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Abbildung 2: Geltungsbereich des B-Plan-Vorentwurfs „interkommunale Gewerbeentwicklung KOMPASS81“  

und erforderliche Teilrücknahme Regionaler Grünzug des Regionalplans 2015 (graue Fläche) 

Abbildung 3: Geltungsbereich des B-Plan-Vorentwurfs „interkommunale Gewerbeentwicklung KOMPASS81“  

und Teilrücknahme Vorranggebiet für die Landwirtschaft des Regionalplans 2015 (gelb gestrichelte Linie) 
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Abbildung 4: Luftbildausschnitt mit Plangebiet „KOMPASS81“, Regionalen Grünzug und Vorranggebiet für die  

Landwirtschaft des Regionalplans 2015 


